
 

 

 

Probeunterricht 

Der Probeunterricht findet in diesem Jahr am 14. Mai 2024, 15. Mai 2024 und am 16. Mai 2024 statt. 

Folgender Zeitplan gilt für alle Gymnasien verbindlich: 

1. Tag: Dienstag, 14. Mai 2024 

08.00 – 08.15 Uhr Einführung/Organisatorisches 

08.15 – 08.30 Uhr Einführungsgespräch zum Textverständnis 

08.30 – 09.00 Uhr Deutsch: Lesen – mit Texten und weiteren Medien umgehen 

09.00 – 09.15 Uhr PAUSE 

09.15 – 09.30 Uhr Einführungsgespräch „Texte verfassen“ 

09.30 – 10.15 Uhr Deutsch: Schreiben 

10.15 – 10.30 Uhr PAUSE 

10.30 – 10.45 Uhr Einführungsgespräch zur Mathematik 1. Teil 

10.45 – 11.30 Uhr Mathematik: 1. Teil 

2. Tag: Mittwoch, 15. Mai 2024 

08.30 – 08.45 Uhr Einführungsgespräch zur Mathematik 2. Teil 

08.45 – 09.30 Uhr Mathematik: 2. Teil 

09.30 – 09.45 Uhr PAUSE 

09.45 – 10.00 Uhr Einführungsgespräch „Richtig schreiben“ 

10.00 – 10.30 Uhr Deutsch: Richtig schreiben 

10.30 – 10.45 Uhr PAUSE 

10.45 – 11.00 Uhr Einführungsgespräch zu „Sprache untersuchen“ 

11.00 – 11.30 Uhr Deutsch: Sprachliche Strukturen untersuchen und reflektieren 

3. Tag: Donnerstag, 16. Mai 2024 

08.30 – 11.00 Uhr Unterrichtsgespräch Deutsch und Mathematik 

einschließlich geeigneter Pause(n) 

Die Schüler treffen sich am Dienstag pünktlich um 7.45 Uhr vor dem Sekretariat im 1. Obergeschoss. 

Die Teilnahme am Probeunterricht ist erfolgreich, wenn in dem einen Fach mindestens die Note 3 und 

in dem anderen Fach mindestens die Note 4 erreicht wurde (§3 Absatz 5, Satz 1 GSO). Darüber hin-

aus können auch Schülerinnen und Schüler aufgenommen werden, die ohne Erfolg am Probeunter-

richt teilgenommen haben, dabei aber in beiden Fächern die Note 4 erzielt haben und deren Erzie-

hungsberechtigte die Aufnahme beantragen (§2 Absatz 4 GSO). 

Falls eine Gewährung von Nachteilsausgleich und/oder Notenschutz beantragt wird, muss bei der An-

meldung ein Gutachten der für die Grundschule zuständigen Schulpsychologin bzw. des Schulpsycho-

logen vorgelegt werden. Im Falle einer gesundheitlichen Beeinträchtigung und Verhinderung ist ein 

amts- oder schulärztliches Attest vorzulegen, in dem die Erkrankung bestätigt wird. Eine erst nach-

träglich geltend gemachte Erkrankung kann nicht berücksichtigt werden.  

Die Ergebnisse des Probeunterrichts werden Ihnen am Donnerstag, 16. Mai 2024 nach der abschlie-

ßenden Konferenz telefonisch vorab bekannt gegeben. Sie werden jedoch auf jeden Fall auch schrift-

lich benachrichtigt.  

Bitte rufen Sie nicht selbst an!  

Zusätzliche Beratung bei bestimmten Notenkonstellationen wird angeboten. 


